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Kasachstans Generalstaatsanwaltschaft setzt sich für Religions-
freiheit ein 
Die Aufsichtsbehörde des Landgerichts Kisilorda hat mit der Entscheidung vom 13. Novem-
ber 2008 für Jehovas Zeugen in Kisilorda die Religionsfreiheit wiederhergestellt, nachdem die 
Generalstaatsanwaltschaft der Republik Kasachstan eine Beschwerde eingereicht hatte. 

Die Gerichte in Kisilorda, Tschimkent und Saryagasch hatten vor einiger Zeit verfügt, die Tä-
tigkeit der örtlichen Gemeinden der Zeugen Jehovas müsse sechs Monate lang eingestellt 
werden. In der Begründung hieß es, sie hätten sich zur Anbetung nicht an dem gesetzlich ein-
getragenen Ort versammelt. Die Verfassung Kasachstans, das Religionsgesetz und die gesetz-
lich eingetragenen Statuten der Zeugen Jehovas garantieren den religiösen Gemeinden jedoch 
das Recht, sich an verschiedenen Orten zu versammeln, nicht nur an dem Ort, an dem sie ge-
setzlich eingetragen sind. In der heutigen Entscheidung annullierte die Aufsichtsbehörde die 
Verfügung für die Gemeinde in Kisilorda. Die Rechtsentscheide bezüglich der Gemeinden in 
Tschimkent und Saryagasch wurden allerdings auf den 20. November 2008 vertagt. 

Robert Schiebelgut, Vorsitzender der Gemeinde in Tschimkent: „Wir freuen uns sehr, dass 
unsere Glaubensbrüder in der Region Kisilorda wieder frei religiöse Zusammenkünfte besu-
chen können, und wir hoffen, dass das Gericht in Tschimkent ein ähnliches Urteil treffen 
wird. Natürlich waren wir davon überzeugt, dass unsere Glaubensbrüder nichts Ungesetzli-
ches taten, als sie sich in Privaträumen trafen, und wir sind sehr zufrieden, dass das Gericht 
das heute bestätigt hat.“ 

Diese positiven Entwicklungen sind den Anweisungen der Generalstaatsanwaltschaft Kasach-
stans zu verdanken. Am 28. Oktober 2008 wurde das religiöse Zentrum von Jehovas Zeugen 
in der Republik Kasachstan in einem Schreiben des Büros des Generalstaatsanwalts darüber 
informiert, dass die Aufsichtsbehörde Einwände erhoben hat. In dem Brief wird erwähnt, dass 
die Staatsanwälte in Südkasachstan und der Region Kisilorda angewiesen wurden, gegen die 
Gerichtsentscheide, die gegen Jehovas Zeugen erlassen wurden, „Einspruch zu erheben“. Die 
regionalen Staatsanwälte und die ihnen untergeordneten Behörden dürften „nicht zulassen, 
dass Religionsgesetze verletzt werden“. Sich nicht nur an dem gesetzlich eingetragenen Ort zu 
versammeln, sondern auch anderswo, stelle keine Übertretung des Gesetzes dar. In einer kürz-
lich getroffenen Entscheidung kam das Landgericht Almaty zu dem gleichen Schluss. 

Jehovas Zeugen freuen sich, dass die Generalstaatsanwaltschaft Kasachstans und die Auf-
sichtsbehörde des Landgerichts Kisilorda, das Recht auf freie Religionsausübung schützen, 
das durch die kasachische Verfassung garantiert wird. 
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